
Der Minister 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

LANDTAG 

Bericht an den Ausschuss Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk zum Breitbandausbau in NRW 

Beschluss des Beirats zur Regulierungsverfügung für den Zugang zur 
Teilnehmeranschlussleitung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

anlässlich der Sitzung des Ausschusses Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk am 24.02.2016 habe ich den Mitgliedern des 

Ausschusses unter Tagesordnungspunkt 1 "Vectoringmonopol der 

Deutschen Telekom verhindern" die Übersendung des Beschlusses des 

Beirates bei der Bundesnetzagentur vom 25. Januar 2016 zugesagt. 

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare des Beschlusses mit der 

Bitte, diese an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, 

Industrie, Mittelstand und Handwerk weiterzuleiten. 

dlichen Grüßen 

. März 2016 
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Der begrüßt, dass die differenzierten Entschei

dungsentwurf der unterseh iediiche 
~nteressen im weitestgehend insbesondere 
auch die umfangreiche Sachverhaltsermitt~ung die Bundesnetzagentur im 

des Konsuitationsentwurlsent\jvurfes vom Die Bun-
desnetzagentur leistet damit einen Beitrag zur Versachiichung im 

strittig geführten Diskussion. 

3. In Bezug auf die von der Telekom beantragten Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von Vectoring in den Nahbereichen der Hauptverteiier nimmt der Beirat 
aufgrund der Saehverhaltsermittlung der BNetzA foigende Zahlen zur Kenntnis: 
der Antrag betrifft 15 % der Haushalte in Deutschland 1 85 % der Haushalte liegen 
außerhalb der Nahbereiche. Für Vectoring-Einsatz diesen Bereichen v\lur
den die Rahmenbedingungen bereits 20~' 3 festge~egt. Hieran ändert sich nichts. 
Aufgrund des ermittelten ,Nettoeffektes könnten mit Vec!oring im Nahbereich nun 
max~mal i ,42 MHlionen Haushait/8 erstmalig einen Breitbandanschluss mit 50 
Mbitls erhalten. Dies entspricht insgesamt 3,9 Prozent der Haushalte bezogen 
auf die Gesamtzahi der Festnetzanschlüsse bundesweit. Erstmalig mit 50 Mbitls 
versorgt werden sollen im Nahbereich etwa 420.000 von 700.000 Haushalten in 
ländlichen, 700.000 von 2 Millionen in haibstädtischen und 300.000 von 3,6 Milli
onen Haushalten in städtischen Gebieten. Der prozentuale Anstieg bezogen auf 
die Breitbandziele betragen: plus 60 Prozent in den ~ändlichen, 35 Prozent in den 
halbstädtischen und 8 Prozent in den städtischen Gebieten. Rund 380.000 
Haushalte (etwa 5,7 Prozent) am Hauptvertei~er sind ,aus technischen Gründen 
nicht mit VDSl-Vectoring erschiießbar (AO-Anschlüsse mit zu hoher leitungs
dämpfung). Dennoch kann die Einführung von Vec~oring im Nahbereich einen 
Beitrag zur Erlüllung der Breitbandzie!e leisten, und zwar vor allem in ländlichen 
Gebieten. Aus Sicht des Beirates sollte Zie~setzung sein, dass perspektivisch ei
ne 95-prozentige Haushaltsabdeckung mit rnindestens 50 Mbitls in den Nahbe
reichen angestrebt wird. 

4. Der Beirat ist der Auffassung, dass Vectoring nur ein Beitrag in einer Reihe von 
notwendigen Schritten ist, die Breitbandziele insgesamt zu erreichen und insbe
sondere das immer bestehende Stadt-La nd-Gefälle in der Breitbandver -
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insgesamt Technoiogiemix notwendig. 
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der erfolgte Regulie-
rungsverfügung bisher erfolgten und geplanten des Breitbandaus-
baus durch regionale Projekte ein, denn diese bereits zu einer deutlichen 
Versorgungsverbesserung im ländlichen Raum beigetragen. 

6. Der Beirat steilt fest, dass mit dem von der Te~ekom arn Oktober 2015 vor-
gelegten Entwurf einer investitions- und Ausbauzusage erstmalig eön Unterneh
men Breitbandausbaupläne verpflichtend und sanktionierbar ausgesta~ten will. 
Wettbewerber haben angekündigt, ebenfalls Ausbauzusagen abzugeben, bzw. 
solche bereits der BNetzA vorgelegt. Der Beirat ist der Ansicht, dass durch sol
che Angebote das der Bundesnetzagentur zustehende Regulierungsermessen 
nicht vorweg ,genommen wird. Er geht davon aus, dass die BNetzA soiche Zu
sagen in den für die endgültige Entscheidungsfindung erforderlichen Abwä
gungsprozess einbeziehen wird. 

7. Sanktionsmechanismen sollten so wirksam ausgesta~tet werden, dass die Aus
bauziele auch erreicht werden. Die Voraussetzungen, unter denen diese Sankti
onen gre~fenj rnüssen angemessen, sachgerecht und präzise gefasst sein. 
Sämtliche Ausnahmeriegelungen im Rahmen von Ausbauzusagen müssen einer 
sachgerechten Überprüfung durch die BNetzA standhalten, z. B. auch hinsicht-
lich der Durchführungsfristen . ' 

8. Der Beirat bittet die Bundesnetzagentur folgende Fragest,eHungen, die V9n Be
teiligten ~m Verfahren vorgetragen wurden, a~s Prüfungspunkte in ihre Abwä
gung anhand der Regulierungsziele einzubeziehen: 

unterschiedliche Ausbaufristen bei Wettbewerbern und Deutscher Telekom 
AG; 

- Ausbaumögiichkeiten der Wettbewerber, wenn diese unter 50 %, aber deut
lich mehrheitlich im relativen Vergleich zur Telekom ausgebaut haben; 
Berücksichtigung verbindlicher Ausbauzusagen von Wettbewerbern über den 
Stichtag 23.11.2015 hinaus; 

9. Aus Sicht des Beirates wäre es allerdings wünschenswert wenn diese investiti
ons- und Ausbauzusagen - sowohl der Deutschen Telekom AG ais auch der 
Wettbewerber = im Vergleich zum vorliegenden Enihlvurf einen zeitlich konkrete
ren Rahmen entha~ten würden, um die Notwendigkeit weiteren politischen Han
delns besser bewerten zu können. 

10. Der Beirat begrüßt, dass der Beschlussentwurf zum Vectoring im Nahbereich 
die Verpflichtung zum Angebot eines lokalen virtuell entbündelten .zugangspro-
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'I i. Der Beirat die Bundesnetzagentur, neue technische Ansätze, die eine 
zung von Vectoring an Hauptverteiler- und Kabeiverzweiger-Standorten durch 
mehr ais ein weiteres Unternehmen ermögiichen (z. Node Leve! Vectoring), 
laufend zu verfolgen und dem Beirat zu berichten. 

~! Der Bekat begrüßt, dass der Beschiussentwurf auch Wettbewerbern den exklu
siven Einsatz von Vectoring im Nahber(sich in ermöglicht, denen 
diese bereits in der Vergangenheit konkrete Ausbauaktivitäten gezeigt haben. 
A~ie Unternehmen, die zusagen, Vectoring im Nahbereich auszubauen, soilten 
im HinbHck auf die Verbindlichkeit des Ausbaus, Zugangsverpf!ichtung.en und 
Strafzahlungen bei Nichterreichung des Ausbauvorhabens g~eich behandeit 
werden. 

13. Der Beirat begrüßt, dass der Beschlussen"Miurf einen Kompensationsmecha
nismus für mögliche "stranded investments" der Wettbewerber vorsieht und die 
Te!ekom - oder andere Vectoring ausbauende Unternehmen - auch die Umstel
lungskosten zu tragen hat, wenn der Wettbewerber statt des VULA
Zugang~produktes den Layer 2-Bitstrom in Anspruch nimmt. Er hä~t es in die
sem Zusammenhang für unerlässlich, die Angebotsbedingungen für den Layer 
2-Bitstrom effizient zu regulieren. 

1 Der Beirat bittet die BNetzA um eine regelmäßige Berichterstattung über das 
weitere Verfahren, insbesondere über das sich anschließende Notifizierungsver
fahren bei der Europäischen Kommission sowie - nach Er!ass der Regulierungs
verfügung - die AusbaufortschriUe inden HVt-Nahbereichen mit VDSL2-
Vectoring. 
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